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Behandlung der Ermässigungen in
Form von Sachleistungen im
Umsatzsteuersystem

In Zusammenhang mit der

Interpretation des § 71 Abs. 2 und 3

des seit 2008 gültigen USt – Gesetzes

ist auf der Homepage der

Steuerbehörde eine offizielle

Stellungnahme erschienen, mit der die

Unsicherheit der letzten anderthalb

Jahren in der Rechtsauslegung

bereinigt werden sollten. Den Inhalt

dieser Stellungnahme möchten wir

Ihnen – mit Hinweis auf einige noch

immer unklare Fragen – kurz

zusammenfassen.

Im Zusammenhang mit den

Ermässigungen betont die

Stellungnahme, dass eine

Ermässigung nur nach oder

gleichzeitig mit dem Grundgeschäft

gewährt werden kann, es ist jedoch

nicht möglich, dass die Ermässigung in

Form von Sachleistungen oder

sonstige Ermässigungen vor dem

Basisgeschäft gewährt werden.

1. Die Anwendung des § 71 Abs. 3 in

Zusammenhang mit den

Ermässigungen in Form von

Sachleistungen

Im Sinne der Anwendung dieses

Artikels des Gesetzes kann ein

Steuersubjekt sich so entscheiden,

dass die Ermässigung die

Besteuerungsgrundlage nicht mindert

und sich auch nachträglich nicht

mindern wird, sondern er oder ein

anderer zusätzliche Ware oder

Dienstleistungen bis zur Höhe der

Ermässigung gewährt. Diese

Verfügung gilt als die gesetzliche

Grundlage für auch bisher schon

angewandte Bonusaktionen mit

Punkten o.a. Rabattmarken. In diesem

Rahmen dienen die bei einem früheren

Kauf erhaltenen Gutscheine oder

Punkte später bei der Einlösung bei

einem anderen Händler quasi als

Bargeldersatz. In diesem Fall muss der

Verkäufer die Umsatzsteuer, gerechnet

nach dem Bruttowert der eingelösten

Gutscheine oder Punkte, abführen, d.

h. das später erhaltene Produkt – sei

es vom Originalhändler oder von einem

anderen Steuerzahler – gilt bei dieser

Konstruktion nicht als echte

Ermässigung.

2. Die Anwendung des § 71 Abs. 2 in

Zusammenhang mit den

Ermässigungen in Form von

Sachleistungen

Falls ein Steuersubjekt eine

nachträgliche Ermässigung in Form

von Sachleistungen bezüglich der

eigenen Leistung oder mit Hinsicht

darauf gewährt, dann kann die

eigentliche Besteuerungsgrundlage

gemindert werden, vorausgesetzt dass

die Buchführung den Bedingungen

gemäß § 71 Abs. 2 des UStG

entspricht.

Wenn beim Zustandekommen des

Geschäftes, welches als Grundlage für

die Ermässigung dient, gleichzeitig

auch die Gewährung der Ermässigung

nach § 71 Abs. 2 des UStG erfolgt,

dann kann eine Rechnungsstellung in

der Weise erfolgen, dass die Summe

der Ermässigung nicht angegeben
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In Zusammenhang mit der Interpretation des
§ 71 Abs. 2 und 3 des seit 2008 gültigen USt
– Gesetzes ist auf der Homepage der
Steuerbehörde eine offizielle Stellungnahme
erschienen, mit der die Unsicherheit der
letzten anderthalb Jahren in der
Rechtsauslegung bereinigt werden sollten.
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wird, sondern nur der tatsächlich zu

zahlende Betrag als

Besteuerungsgrundlage angegeben

wird.

Wenn die Ermässigung in Form von

Sachleistungen im Sinne des § 77

Abs. 3 nachträglich gewährt wird, muss

die Rechnung, die als Grundlage für

die nachträglichen Ermässigung in

Form von Sachleistungen dient, durch

einer Urkunde modifiziert werden, die

der Rechnung gleichwertig ist. Diese

Modifizierung ist aber keine echte

Rechnungskorrektur, da ausschließlich

die Menge des Produkts bzw. dessen

Einheitspreis modifiziert werden muss -

die Besteuerungsgrundlage ändert

sich nicht.

Allerdings ist weiterhin unklar, wie die

o.g. Vorschriften bei einem

sogenannten Mengenrabatt zu

interpretieren sind. Hierbei besteht die

Aktion darin, dass der Kunde bei

Erreichen einer schon vorher

bestimmten Höhe der Menge Anspruch

auf einen bestimmten Preisnachlaß

bezüglich der Käufe der vorherigen

Aktionsperiode hat. Es ist fraglich, ob

in diesem Fall nur die letzte Rechnung

mit einer Urkunde, die einer Rechnung

gleichwertig ist, vom Steuersubjekt

korrigiert wird und somit durch die

Modifizierung der Rechnung die

Besteuerungsgrundlage so gemindert

wird, dass die Summe der

ausgehandelten Ermässigung der

Aktionsvereinbarung entspricht, oder in

dieser Urkunde alle von der

Rabattaktion betroffenen Rechnungen

aufgelistet werden sollten.

Auf Grund der obigen

Ausführungensollte man die in den

letzten anderthalb Jahren gewährten

Ermässigungen in Form von

Sachleistungen– und mit

Umsatzsteuerminderung – überprüfen,

da die Erfüllung der diesbezüglichen

Dokumentationspflichten im Rahmen

der nächsten Steuerprüfungen

sicherlich verstärkt kontrolliert wird.

Falls Sie in Zusammenhang mit den

obigen Ausführungen noch Fragen

haben, wenden Sie sich bitte an Herrn

Dr. László Elkán (Tel: +36 1 461 9233,

E-mail: laszlo.elkan@hu.pwc.com)

oder an Herrn (Tel:

+36 1 461 9622, E-mail:

zsolt.tenczer@hu.pwc.com).
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